
Corona-Krise - Können Sie von der erneuten 
Verlängerung der Überbrückungshilfe profitieren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

Corona hat uns immer noch fest im Griff und die Unternehmen müssen sich mit anhaltend schwierigen Um-
ständen abfinden. Die Bundesregierung hatte bereits nach der Lockdown-Verlängerung im Januar 2021 viele 
bestehende Corona-Hilfen erweitert und auch die relativ junge Überbrückungshilfe III überarbeitet. Somit galt 
diese schon für den November 2020 und bis zum Juni 2021. Sie sollte die Unternehmen mit Blick auf den 
Lockdown im letzten Jahr und die reduzierten Kapazitäten im neuen Jahr unterstützen und ihre Umsatzeinbu-
ßen teilweise kompensieren. 

Zuletzt wurde die Überbrückungshilfe III im April noch einmal erweitert. So ist nun eine Erstattung von bis zu 
100 % der förderfähigen Kosten möglich. Auch wurde der Kreis der förderfähigen Unternehmen dahingehend 
erweitert, dass auch Unternehmen, die nach dem 30.04.2020 und vor dem 01.11.2020 gegründet wurden, von 
der Überbrückungshilfe III profitieren können. Zum ergänzenden Eigenkapitalzuschuss haben wir eine eigen-
ständige Infografik aufgesetzt. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Sie die 
neuen Fördervoraussetzungen erfüllen und in welcher Höhe Sie die Überbrückungshilfe III 
erhalten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 


